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VII

Vorwort zur zweiten Auflage

Die Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Angelika Nuß-
berger sagte jüngst in einem Interview zu ihrer Arbeit als Richterin: „Die Rechtswissen-
schaft ist im Wesentlichen eine Argumentationswissenschaft.“ (§ 1 Rn. 1). Juristische
Entscheidungen werden akzeptiert, wenn sie gut begründet sind. Das Werk gibt dem Ju-
risten mehr als 100 juristische Argumentationsfiguren an die Hand, die weltweit von Ju-
risten verwendet werden, um eine juristische Entscheidung zu begründen. Das vorlie-
gende Werk zielt folglich auf den Juristen, der überzeugen will, sei es als Richter, Anwalt
oder als Jurist im Unternehmen oder in einer Behörde. Das Ziel einer rational gut be-
gründeten juristischen Entscheidung gilt es natürlich auch an der Universität zu erlernen,
als Doktorand oder als Student bei Haus- und Seminararbeiten oder der Lösung einer
Klausur.

Die erste Auflage war nach wenigen Monaten vergriffen; ein Nachdruck nach gut ei-
nem Jahr ausverkauft; das Werk wird inzwischen von der Rechtsprechung zitiert. Trotz
der kurzen Zeit seit der Erstauflage will das vorliegende Werk kein einfacher Nachdruck
sein, denn die Juristische Methodenlehre lebt vom Dialog und der Auseinandersetzung
mit widerstreitenden Ideen. Das Buch ist folglich aktualisiert um neuere Rechtsprechung
und Rechtsliteratur. Vorträge und Konferenzen im In- und Ausland anlässlich der ersten
Auflage, aber auch zahlreiche Buchbesprechungen bilden die Grundlage, um die Neuauf-
lage mit einer Reihe von neuen Überlegungen zu bereichern. Aufbautechnisch wurde ein
stringenter Gedankengang forciert, indem etwa die Ausführungen zur Legitimation vor
die Argumentation (§ 1) und die Ausführungen zur Konkretisierung vor die Höherran-
gigkeit des Rechts gezogen wurden (4. Teil). Neu aufgenommen wurden weitere Defini-
tionen zu elementaren Rechtsbegriffen (§ 1), Ausführungen zur Subsumtion (§ 4), zur
Empirie (§ 5) und zur richtlinienkonformen Rechtsfortbildung (§ 8). Neu sind Ausfüh-
rungen zur Konstruktion im 3. Teil, in welchem die Ausführungen zur Rechtsdogmatik,
den Rechtsprinzipien (§ 9) und der Abwägung (§ 10) geschärft sowie die Grenzen der
Rechtsfortbildung gezogen werden (§ 13). Dieser Gedankengang passt damit schlüssig
zur Prüfungsfolge, die am Ende des Werkes steht. Neu eingefügt wurden auch Ausfüh-
rungen zum Juristischen Denken und zu einer europäischen Methodenlehre (§ 14).

Die zweite Auflage erscheint zeitnah in englischer und chinesischer Sprache. Selbstre-
dend freue ich mich über Anregungen und Kritik.

Augsburg, im Frühjahr 2019 Professor Dr. Thomas M.J. Möllers





IX

Vorwort zu Erstauflage

Wer den Kleinen Prinz von Antoine de Saint-Exupéry kennt, der weiß, dass sich hinter
etwas Offensichtlichem manchmal etwas ganz anderes verbergen kann; dass hinter der
Zeichnung eines Hutes auch die Zeichnung einer Riesenschlange, die einen Elefanten
verschlungen hat, versteckt sein kann. Wie der Kleine Prinz möchte die Juristische Me-
thodenlehre die Augen für das Verborgene öffnen. Die Juristischen Methoden lassen ei-
nen Blick „hinter die Kulissen“ einer Norm zu. Sie geben eine neue Sichtweise auf vorher
Unbekanntes sowie die Möglichkeit, etwas Neues zu entwickeln und stärken dadurch das
Vertrauen in unser Rechtssystem.

Recht wird immer komplexer. Die Rechtslösung ist anspruchsvoll, wenn sich eine strit-
tige Rechtsfrage nicht unmittelbar aus dem Gesetz oder der bisherigen Rechtsprechung
ergibt. Deshalb ist es unabdingbar, die rechtsdogmatischen und methodischen Grundla-
gen zu beherrschen. Wen die Suche nach der gerechten Entscheidung umtreibt, will tiefer
in das Recht eindringen. Aber wie entwickelt man eine gute Rechtslösung, wenn das
Recht nicht eindeutig ist oder gänzlich schweigt? Ist es ein Zu-Ende-Denken der Interes-
sens- und Wertungsgrundlagen der einschlägigen Gesetze oder ein Widerstreit von
Rechtsprinzipien der Rechtsordnung? Verlangt die Rechtslösung eine rational überzeu-
gende Argumentation oder entscheidet der Richter rechtsschöpferisch kraft seiner Auto-
rität?

Dieses Buch möchte nicht nur die klassischen Auslegungsfiguren vorstellen, sondern
geht – in einem fächerübergreifenden und rechtsdogmatischen Kontext – darüber hin-
aus. Thematisiert werden die Rechtsquellen, die klassischen und modernen Interpretati-
onsfiguren und der Einfluss von Verfassung und Europarecht als höherrangiges Recht.
Hinzu kommen die anspruchsvolle Konkretisierung von Recht, wie der Umgang mit Ge-
neralklauseln, dem Richterrecht und Rechtsprinzipien, die Bestimmung der Grenzen zu-
lässiger Rechtsfortbildung, eine Prüfungsfolge der einschlägigen Argumentationsfiguren
sowie die für die Praxis so relevante Sachverhaltshermeneutik. Das Werk beschreibt die
wichtigsten Argumentationsfiguren und entwickelt eine moderne Juristische Methoden-
lehre. Sie bringt dem Studenten, dem Wissenschaftler und dem Praktiker für seine tägli-
che Arbeit einen unmittelbaren Mehrwert. Das Ziel des Werkes ist einfach und an-
spruchsvoll zugleich: Es will den Juristen in die Lage versetzen, die Lösung für bisher
ungeklärte Rechtsprobleme Schritt für Schritt so zu entwickeln, dass sie die Gegenseite –
auch im Streitfalle – von dem Gehalt der juristischen Argumentation überzeugt.

Augsburg, im Sommer 2017 Professor Dr. Thomas M.J. Möllers
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